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Von Dr Josef Grosam.

Die Restitutionsverpflichtungen hbei Brandschaden und beachtenswerte
Umstäande hbei Erfüllung derselben.

In den vorausgehenden Abhandlungen wurden die
Gerechtigkeitspflichten und, im der Nichteinhaltung
derselben, uch die Restitutionsiragen auf Seite beıder
Vertragschließender ohl hinreichend behandelt. Es wird
sıch 19888 emp({fehlen, die 1n breiter Erörterung behan-
delten Wiedergutmachungspflichten och einmal kurz
und übersichtlich zusammenzustellen und die näheren
Umstände bel Übung derselben auftf beıden Seiten (soweıt
als das In einer allgemeinen Abhandlung möglich ist)
1Ns Auge iassen.

Es muß ann och KRücksicht genommen werden aut
den Fall, daß der ran von drıtter Seıite, nıcht VoO

FKigentümer herbeigeführt wurde. Es wird annn och die
Restitutionspflicht gegenüber den lokalen Brandhilfs-
vereinen Urz berücksichtigen semın. Zum Schluß sSe1l
och eın Wort angefügt ber Zusammenhang un Unter-
schled zwıschen sozlaler und kommutativer_ Gerechtigkeit
in dieser 'Materie.

Übersicht über die aAuUs dem FVV erwachsende
Restituttonsver pflichtungen auf Seıte des Versicherers
und nähere Umstände derselben

Der Versicherer wird restitutionspflichtig, WCNN
sıch ZUTr Übernahme VOIl Versicherungsanträgen un ZUTC
Annahme VO  m Prämilenzahlungen herbeiläßt, obwohl
Sar nıcht ın der Lage ist, den AUuSs dem Versicherungs-
vertrage erwachsenden Obliegenheiten nachzukommen.
Da dieser all infolge der staatliıchen Auifsicht aum je
praktisch wIrd, annn INa  — VO  b Besprechung näherer Um-
stände der Restitution ohl absehen. Ebenso VOo der
Restitutionspflicht übermäßig hoher ewınne
mehrere Jahre tort (20% und darüber) hne qut dielArten einzugehen, WI1e der außergewöhn iche Gewinn
stande gekommen ist, kann INa  — iın solchen Fällen DUr
empfehlen, daß eine Wiedergutmachung wenigstens 1ın
Form einer Prämienermäßigung erfolge, ber 1ne De-

Damit omm die Artikelreihe 1m J: ahrgäng 4, 281—292;
327—B545; 158— 780 ZUu Abschluß



mmte Höhe der restituierenden Summe oder SEC-
uer die Ä WIe sonst Wiedergutmachung erfolgen

habe, anzugeben, dürite wohl mıiıt Rücksicht auf die
grohe Verschiedenheıt der Restitutionsgründe unmOÖOg-
lich seiIn.

Sıcher und konkret bestimmbare Restitutionspflicht
annn erwachsen adusSs übermähßhltg hoch gestellten Pramıen-
satzen, dann durch ungerechte Einreihung einzelner Ver-
sicherungsnehmer In eine hohere Gefahrenklasse, Urc
bewuhte Annahme DVON Überversicherungen, überdies
durch ungerechtfertigte HerabdrücKkung der Entschädi-
g_ung_s_sumrr_te. egen ungerechter Schädıigung könnte
der Versicherer restitutionspflichtig werden: nfolge
gerechter Vertragskündıgung während der Vertragsdauer
und Urc ungerechtfertigte Verzögerung der Auszah-
Iung der Entschädigungssumme. Bei Ausbruch der
Brandseuche In einer Gegend die Prämie 1LUFr in dem
Brandgebiete un nicht 1m SaNzZCH ande erhöhen, ist
eute Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen
och nıicht durchführbar.)

Wenn nähere Bestimmung der Restituttonsumstände
eım Versicherer erfolgen soll, muß zunächst das Sub-
jekt 1Nns Auge gefalit werden, das von der Restitutions-
pflicht getroffen ist Das annn Se1IN: dıie Versicherungs-
anstalt als moralısche Person, WenNnn sS1e Beschlüsse DE-
faßt a  ; die Unrecht> annn die Verwaltungsräte
un Aktıonare der Anstalt, WenNnn ihnen ungerechter Ge-
wınn ıIn Form VO  — Tantiemen der Dividenden zugellos-
SCIl ist; fierner dıe leiıtenden der ausführenden Beamlten,
die be1 ungerechten Maßnahmen entscheidende Anord-
NUNsSCH getroffen haben

Überdies muß auseinandergehalten werden als
Grund der Restitution 1m konkreten Falle Ungerecht
erworbene Vermögensvorteile und ungerechte Schädıt-
gung Im ersteren Falle ıst ewußtsein des ungerechten
Vorgehens eım Erwerb nicht gefordert; sobald Inan ZUr
Erkenntnis gelangt, daß das Erworbene unrechtes (xut
ıst, ist den rechtmäßıigen Besitzer, WeNn INa  - ın
kennt, zurückzugeben. Bel ungerechter Schädigung hne

eNEC Bereicherung ist Bewußtsein des Unrechtes eımeı  SCglädigenden Akt selbst, SOo wesentlich, daß Wiedergut-
machung hne diese (1ewissensschuld nicht Pflicht ıst
falls nicht eine richterliche Verurteiılung ım einzelnen
AZUu verhält).



Yne  — Die -‘Véiäiéhéiünésdhäidli _d:ls _hiordiiséliéf Person  wird kaum jemals zu einem Beschluß zu restituiere  kommen, obwohl sicher in sehr vielen Fällen objektive  Gründe zu einem solchen Beschluß gegeben wären. (Ic  denke da weniger an die wechselseitigen Brandschaden-  versicherungsanstalten, bei denen etwa erwachsener Ge-  winn statutenmäßig den Versicherungsnehmern zukom-  men muß und weniger Antrieb zu ungerechtem Vor-  gehen als bei den anderen Anstalten vorhanden ist.)  Es ist ja wohl richtig, daß nicht leicht in der Ge-  einer  neralversammlung  Brandschadenversicherungs-  anstalt ein Beschluß gefaßt werden wird, einzelne Ver-  sicherungsnehmer in eine zu hohe Gefahrenklasse ein-  zureihen, oder die Entschädigungssummen ungerechter-  weise möglichst herabzudrücken oder Verträge un-  gerechterweise während der Vertragsdauer zu kündigen  oder die Auszahlung der Entschädigungssummen nach  Möglichkeit hinauszuziehen, auch kaum der Beschluß,  Überversicherungen grundsätzlich zu befördern oder sie  wenigstens unbeanstandet passieren zu lassen.  Solche  Beschlüsse zu fassen, verbietet die Rücksicht auf das  staatliche Aufsichtsorgan und die Kontrolle der Öffent-  lichkeit. Aber wahrscheinlich sind schon gar manchmal  Beschlüsse gefaßt worden zu einer Prämienerhöhung zu  schreiten, obwohl die Erhöhung nicht in den Ergebnis-  sen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und in den be-  rechtigten Titeln der Nebengebühren, sondern einzig im  Streben nach größerem Gewinn ihre objektive Begrün-  dung hatte. Und in gar manchen Anstalten sind Ver-  mögensvorteile gewonnen worden, bei denen man, wenn  man ihnen genau nachgehen könnte, auf Ungerechtig-  keiten der Organe der Anstalt stoßen würde.  Alle mit  Verletzung der Gerechtigkeit erworbenen Gewinnanteile  und alles, was durch ungerechte Schädigung von. Ver-  sicherungsnehmern hereinkam, wäre  erauszugeben,  aller ungerechte Schaden wäre gutzumachen. Es wären  also wohl Gründe  beschlüssen.  genug vorhanden zu Restitutions-  Jedoch sind solche Beschlüsse bis heute wohl ndéh  kaum jemals gefaßt worden und werden auch in Zukunift  kaum je vorkommen: Es fehlt bei der Mehrheit der Mit-  lieder der Generalversammlung die zuverlässige Er-  enntnis von dem Unrecht, das vorgekommen ist, und  die Überzeugung von der Ungerechtigkeit eines TeilesDie Vetsicherungsanstalt als mordlische Person
ıyırd aJdaum jemals einem Beschluß restituiere
kommen, obwohl sıcher ıIn sehr vielen Fällen objektive
Gründe zul einem olchen ESCHLU egeben waren. Ic
denke da wen1ger die wechselseıtigen Brandscha en-
versicherungsanstalten, beli denen Iwa erwachsener Ge-
wınn statutenmäßig den Versicherungsnehmern zukonm-
INeIl muß und weniger Antriıeb ungerechtem Vor-
gehen als bei den anderen 4Anstalten vorhanden ist.)

Es ist ja wohl richtig, daß nıicht leicht in der Ge-
einerneralversammlung Brandschadenversicherungs-

anstalt eın Beschluß gefaßt werden wird, einzelne Ver-
siıcherungsnehmer in eine hohe Geilahrenklasse e1in-
zureihen, der die Entschädigungssummen ungerechter-
welse möglichst herabzudrücken der Verträge u
gerechterweıse während der Vertragsdauer Z kündigen
der die Auszahlung der Entschädigungssummen nach
Möglichkeit hinauszuzlehen, uch aum der Beschluß,
Überversicherungen srundsätzlich befiördern oder sS1e
wenigstens unbeanstandet passıeren lassen. Solche
Beschlüsse i{assen, verbietet die Rücksicht aul das
staatlıche Auifsiıchtsorgan und die Kontrolle der Öffent-
hichkeit ber wahrscheinlich sınd schon gar manchmal
HBeschlüsse gefaßt worden einer Pramiıenerhohun
schreıten, obwohl die rhöhung nıcht 1n den rgebnis-
e  — der Wahrscheinlichkeitsrechnung und 1ın den be-
rechtigten Titeln der Nebengebühren, sondern eINZIS ım
Streben ach größerem Gewinn ihre objektive Begrün-
dung hatte Und ıIn qgar manchen Anstalten sSınd Ver-
mögensvorteıle gewonnen worden, bei denen INan, WEeNnNn
INanl iıhnen n nachgehen könnte, auf Ungerechtig-xeiten der Or Ale der Anstalt stoßen würde. Ile mıt
Verletzung der Gerechtigkeit erworbenen (jewimnanteile
und a  es, WAas Urc ungerechte Schädı ung DO  da Ver-
sıcherungsnehmern hereinkam, ware erauszugeben,
aller ungerechte Schaden ware gutzumachen. Es wären
Iso wohl Gründe
beschlüssen.

vorhanden Restitutions-'_
Jedoch sınd solche Beschlüsse bıs eute ohl noch

aum jemals gefaßt worden un werden uch 1in Zukunfit
kaum je vorkommen : Es beı der Mehrheit der Mıt-
lieder der Generalversammlung die zuverlässige AÄr-
enntnıs VON dem Unrechlt, das vorgekommen ist, und

die Überzeugung VOoO  — der Ungerechtigkeit eines Teiles
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des - erzielt-én Gewinnes un: darum gibt uch keime
Beschlüsse, die aul eine Restitution hinausliıelen.

Da ber objektiv sehr wahrscheinlich ist, daß
einzelne Teıle des (1ewiınnes TOLZ des uten Glaubens
der Aktionäre auft Ungerechtigkeıten, die vorgekommen
sind, zurückgehen un überdies den Mitglıedern der
Generalversammlung unmöglıch ist, dıe Geschädigten m
einzelnen kennen, wird sehr ohl empfehlen
sein, jJeweılls einen Anteıl des (18WINNES den Armen der
guten Zwecken zuzuwenden, weıl qaufi diese Weise einer
eiwa vorhandenen Gutmachungspiflicht uch VOL dem
Gewissensbereich Genüge geschieht.

Leichter als die Generalversammlung einer Versiche-
rungsanstalt werden einzelne Mitglieder des Verwaltungs-
rates der einzelne Aktıonäre zur Kenntniıs DO  - Unge-
rechtigkeiten kommen, die sich 1mM Betriebe zugeiragen
haben Solche Kenntnis ist iür denjenıgen, der S1e DE
wınnt, nıcht sehr angenehm, weıl sS1e mıt der Verpflich-
Lung verbunden ist, die Ungerechtigkeiten, WeNnNn MmMÖS-
lich ist, abzustellen und den AUuSs Verletzung der (Gerech-

Jedochtigkeıit erwachsenden Gewinn herauszugeben.
wird AUus solchen KErkenntnissen uch 1Ur selten eine
KRestitutionspflicht In bestimmter Höhe der be-
stiımmte Personen herauswachsen. Überdies könnten die
näheren Umstände eines solchen Falles vielfältige
se1n, daß VOINl einer Angabe iIm einzelnen 1er unbedingt
ab esehen werden muß Restitutionsfälle dieser Art
WAaren einzeln behandeln un enischeıiden

Als weitere Personen, die qauf Seıite der Versiche-
rungsanstalt restitutionspflichtig werden könnten, kom:-
INe  en dann insbesondere 1ın Betracht die leiıtenden Dırek-
loren 1n den einzelnen Zweigen des Betriebes un Jjene
Beamle, die dort das entscheidende Wort bei den ein-
zelnen en sprechen aben, nicht ber diıejenigen,
die bloß die Schreibgeschäfte der das Vorbereiten VOoO  a

Konzepten besor haben, och ıel wenilger natur-
lich untergeordnete SCeamte un Amtsdiener. Denn diese
eisten ja DUr ine nähere der entierntiere Mithilfe bel
vorkommenden ungerechten Akten, sind aber nicht wirk-
Sarmne Ursache des entstehenden Schadens der der Un-
gerechtigkeıit. Vor allem die leıtenden Direktoren, die
hel Bestimmung der Prämienhöhen miıtzureden haben,
die Jarıfeure, die die Kinreihung ın die Gefahrenklassen

besorgen haben, die Beamten, die bel Bestimmung
der eqschädigungssumme ach einem Brande miıtzu-
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wirken haben, die von er Anstalt beig
verständigen U, S, W.

ezogenen Sach-
Ue diese müssen, damit Restitutibnspfliéht TÜr

sS1€e erwachse, DO  - der Ungerechtigkeit ihrer Hand-
LungswelSe Kenntnis aben, bei ungerechter Schädigung
hne Bereicherung der Anstalt schon während des
gerechten Aktes selbst (denn 1in diesem Falle gibt
keine ‚Wiedergutmachungspflicht hne theologische
Schuld); beı Erwerb ungerechter Vermögensvorteile für
dıe Anstalt genügt uch nachträgliche rkenntnis. Die
‚Wiıedergutmachungspflicht trıfit In erster Linıe die AÄH-
SIa selbst, WL sS1e durch die Ungerechtigkeit bere1l1-
chert worden ıst, zweliter Stelle, WEeNnN die Anstalt der
iıhr obliegenden Pflicht nıcht wiıirklich nachkommt, den
Auftraggeber dem ungerechten Akt, falls eın solcher
da WAarT, wWenn uch dieser seiner Aufgabe nıcht nach-
kommt, schließlich den Beamten selbst, der ursächlich
un entscheidend die Gerechtigkeitsverletzung verfügt
hat Handelt sich ILUFr ine ungerechte Schädigung
hne Bereicherung, ergıibt sich dieselbe Reihenfolge
der ZUFrE. Wiedergutmachung erpflichteten, WenNnn dıe An-
stalt selbst der eın Au{ftraggeber 1mM Spiele Wa  e

Hat der Beamte den der die Geschädigten Re-
stıtution geleistet, ware die Anstalt, talls ihr der UNSC-
rechte Vermögensvorteıil zufiel der sS1e selbst dem Be-
amten den Auftrag ZUTrC ungerechten Handlung egeben
hat, verpilichtet, den Beamten schadlos halten. (Ver-gleiche azu Noldin-Schmiutt, Iheolosg. moral. 1L, Il, 900.)Falls die Anstalt dieser ihrer Verpflichtung gegenüberdem Beamten nıcht nachkommen wollte, würde die
weıtere rage entstehen, ob der Beamte der Anstalt
gegenüber das Recht der geheimen Schadloshaltung hätte
HFalls die angegebenen Bedingungen un die sonstigenVoraussetzungen der geheimen Schadloshaltung zutreffen,
ware wohl uch das bejahen. (SieheSchmitt, Theologia moralıs IL, Il. 427.)

darüber:

ber dıe Höhe der leistenden Summe, ber die
Art un Weise der Wiedergutmachung, ber die Person,
der die Entschädi ung zukommen muß, weiß der Be-

ist 1Ur dem (irundsatze testzuhalten: Die Restitu-
mite der sein Au traggeber selbst besten Bescheid;
on muß erfolgen, daß der Geschädigte wieder tat-
Sachlıch dem ommt, WAS ıhm durch dte Ngerech-Ugkeit entzogen wurde.



die WieIn vielen äallen Unmo ichkeit
ergutmachung Zzu leisten (weil ma  S nicht ber die NO-

U Summen verfügt der weıl ohne schwere Ein-
buße hre und gutem Namen nıicht bgeht), VOoI der
harten Pflicht entschuldigen. ber der ehrliche un
ernste Versuch müßte gemacht werden und wenıgstens
teilwelise Wiedergutmachung erfolgen, WCNN die Ver-
pflichtung selbsft sicher gegeben ist.

Übersicht ber die aAUs dem FMVV erwachsenden
Restitutionsverpflichtungen auf eıle des Versicherungs-
nehINeIs und näahere Umstände derselben

Auf Seite des Versicherungsnehmers wiıird ım äuße-
ren Rechtsbereic in den meiısten Fällen VO  a Un erech-
tigkeıten Verlust des Rechtes auf dıe Entschädigungs-

eintreten; kommt Ja meist der außere Rechts-
bereich 1ın rage und spricht entweder die Versiche-
rungsanstalt selbst der das Gericht diesen Verlust AaUS,
WeNl die Voraussetzung aIiur Übertretung einer wich-
tigen Vertragsbestimmung ım außeren Rechtsbereich, e_.

wiesen der erweisbar ist. Sind solche Entschei-
dungen keine Rechtsmittel möglıch der sind dieselben
ergebnislos erschöpft, ist um die Entschädigungs-
u geschehen.

Restitutionsfälle ergeben sich daher NUr, wenn die
Rechtsverletzung, welcher ach den Vertrags-
bestimmungen die Entschädigungspflicht des Versiche-
ers entfallen würde, geheim geblieben ıst (mit der hne

solcheVerschulden des Versicherungsnehmers). Als
Fälle einer ur qauti dem Gewissensgebiet bestehenden
Restitutionspflicht kommen in Betracht:

Vorsätzliche der robh fahrlässıge Brandstiıltung
durch den Fıgentümer 1n ben Z Uu. des OT1-
SCH Jahrganges näher angegebenen un egründetenUmfan

Das Bestreben, die Spuren der Brandle unsg
verwischen, WE der Kigentümer vorsätzlich srob

Ursache des Brandes WAar.fahrläs%ge der Fıgentümer Gegenstände, die etiten
konnte, freiwıllıg dem Feuer überließ

Wenn der Kıgentümer (Gregenstände als durch das
Feuer vernichtet der beim Brande abhanden gekommen
bezeichnet, die nicht SINd.

Im Falle und hat der Eigentümer uch ım (1e-
wissensbereich eın Recht auf den Wert dieser egen-
stände und muß aher diesen d die Anstal_t restituleren.
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Im Fallé 1 hat er nach dem ben Gesagtéri das Reéht auf
die Entschädigungssumme überhaupt nıcht gehabt und
ım hat seiınen NSspruc. qauf die Entschädıt-
sgungssumme verwirkt, wenn ıhn für den (1eWIsSsSeENS-
bereich vielleicht (bei srob fahrlässiger Brandstiftung
noch gehabt hätte Er muß Iso in beiden Fällen die
N Entschädigungssumme herausgeben.

Zu all ist ber noch bemerken: ESs wird U  aa ehr elten
zutreffen, dalß INa.  b deshalb jemand ZUuU Herausgabe der En schäa-
digungssumme verhalten kann. Es werden 1Ur selten qalle Voraus-
setizungen der Restitutionspflicht zutreffen. Diese aber waren: Der
TAan: ist entstanden Ur ıne grobe Fahrlässigkeıt des Besıtzers,
die seilnerseıts DUr eın Übersehen oder 1Ur 1ne laäßlıche Sünde, nıcht
ber ıne schwere Gewissensschuld darstellt. Andererseıts mu
völlıg sicher se1n, daß dıe Fahrlässigkeıt qaIs i1ne grobe anzusehen
ist, die zweifelschne als eine solche erklärt wurde, wenn siıch dıe
Gerichte damıt beschäftigen hätten. Ferner mußte das Verwischen
der Spuren der fahrlässıgen Brandstıftung erfolgen, daß INa
sicher a  n kann: das und I11LUT das hat den Versicherer gehindert,
die vorliegende grobfahrlässıge Brandstıftung entdecken Sonst
ware wohl sıcher daraufgekommen. Nur Wenn qalle dreı Voraus-
seizungen ohne allen Zweifel gegeben sınd, kann dıe Frage aktuell
werden, ob die dann TOLZ der groben Fahrlässıgkeit qusbezahlte
Entschädigungssumme restitmert werden muß, was nach meıner
Meiınung (sıehe 799 des vorausgehenden Jahrganges) dann wohl
bejahen ware.

dieser Art sind Ja wohl aquszudenken. Der Be-
sıtzer geht mıiıt einer brennenden Laterne In dıe Scheune und ang
S1e dort Irgendwo qauf. Dann wırd rasch gerufen, weıl 1m Stalle
eın Unglück gıbt un!: vergıßt 1U die Laterne, die Brandursache wird.
Nachher erinnert sich seiner Fahrlässigkeıt, die n1emanden auf-
gefallen ist, eılt, ohne jemanden eiwas a  n die Stelle,
der Brand ausgebrochen ist, beseitigt die metallıschen Überreste der
Laterne, hne daß jemand merkt. Kaum hat das vollbracht,
beginnt der Gendarm die Brandreste der Scheune N:  u durch-
Torschen und 19808 wäaren die Laternenreste und damıiıt uch die eigent-
liche Brandursache wohl sicher aufgekommen, Wnnn der Besıtzer dıe
Spuren seliner groben Fahrlässigkeit nıcht das gesetzliche Ver-
Dot*) beseiltigt dieser Art werden ber wohl selten SEe1IN.

Die Rückgabe hat grundsätzlich die Versiche-
rungsanstalt un NC jemanden anderen z erfolgen,
da ja die Versicherungsanstalt als moralische Person g...
1a  r ein Recht quti Wiedergutmachung hat, wWI1e ine
physische.

IC omMm In rage die Rückversicherung, weıl
ja Sar nıcht sicher ist, daß gerade diıeser all die

Rückversicherung weitergegeben worden ist (da ja nicht
© Anmerkung: hne dieses gesetzliche Verbot ware auch hier

erlaubt, die Spuren der groben Fahrlässigkeıit beseitigen. Das Be-
seıtigen derselben macht dem Versicherer unmöglıch, en Recht
üben und wirksam nach der Brandursache forschen

‚, L’heol.-prakt. Quartalschrift. “* 1935.



jie weiterge en werden). enn der Rückversicher l
atsächlich he1 Leistung dieser Summe, um deren Resti-

tution sich handelt, herangezogen worden wäre,
schafft das ohl die Notwendigkeıit, en Fall zwıschen
dem ‚erstien und zweıten Versicherer verrechnen, be-
deutet ber für den Versicherungsbetrüger keine Ver-
pflichtung gegenüber dem Rückversicherer.

Man kannn auch Hicht ohne weıltere Grundangabesage1?: An die Armen ıst dıe esiiuklon eisten Denn
die Armen kommen DUr in Frage, WE der eigentlich
Geschädigte entweder nicht bekannt der Tür den Resti-
tutionsverpflichteten nıicht erreichbar ist un WLLE
INall das ıIn UNnserem all könne, das ist Gegen-
stand [ebhafter Erörterungen gGEWESENN.,

Professor Aertnys hat sıch 1n der Linzer „Theologisch-praktischen
Quartalschrift“, 1885, 865—867, sehr energisch dagegen gewehrt,
daß man hıer VO.  j einer Restitution die Armen spreche: Wenn

den Versicherungsbetrüger nıicht ZUL Restitution dıe Anstalt
verpflichte, bestehe NUr selten oder überhaupt nıe ine Verpflich-
un jemanden iıne Restitution d den aa oder ıne qufzu-
tragen. Die Berufung auf St Alphonsus se1l nıcht zutreffend, da hel
ihm : dıie Voraussetzungen Iur eine Restitution die Armen ganz -
dere selen. Der Geschädigte sel  Da In unserem all dıe Feuerversicherungs-
gesellschaft, nıcht dıe einzelnen Aktionäre, s1e sel eıne Rechtsperson,
der Schade treffe nıcht die einzelnen Aktionäre, sondern das Gesell-
schaftskapıtal, der Schade se1 groß un!: musse wiıeder gutgemacht
werden.

Lehmkuhl hat 1n derselben Zeitschrift, 1912, 608S, und in
seiner Moraltheologıe I’ D, 1359, dıe Ansıcht geäußert: Bel wechsel-
seitigen Brandschadenversicherungen und der Reingewinn auf
die Versicherungsnehmer verteilt werde (durch zeitwellıge Mın-
derung der Jahresprämie), musse al siıch auf der Rück-
gabe die Versicherungskasse estehen. Kur dıe übrıgen Ver-
sicherungsanstalten konne 180828  - dıe Restitution die Armen
gelten Jlassen, und War Au  N wel (der drıtte In der Moraltheologie 1,

1359, ist schon 1m Vorausgehenden VO.angeführte Grund
rof. Aertnys widerlegt) Grüunden Infolge der heute meilst angewandten
Rückversicherungen werde die Haftung füur dıe Gefahr auf kaum
ermittelnde Rechtssubjekte großenteils abgewälzt. Dann seien dıe
UrCc. böswillige Brände eigentlich Geschädigten die Versicherungs-
nehmer, die infolge der größeren Schäden mehr Al TrTämlen zahlen
mußten. Fuür diıe große Zahl derer, die entschädigen wären, kön-
nen der großen Schwierigkeiten Nn, dıe Armen der sonst geme1n-
nützıge fifromme Zwecke gewählt werden.

Die Begruündung Lehmkuhls ist vielleicht auch nıcht durchschla-
gend. Denn die Schädigung der Rückversicherer ıst, ob 1a Sie als
FEinzelnsubjekte oder als moralısche Person faßt, ıne Schädigung per
accıdens un solche Schädigungen gıbt für den Schädigenden
keine Wiedergutmachungspflicht. Weiter sınd die Prämienerhöhungen,

dıe sich vielleicht als Folge Vo vielen boshaften Brandstiıftungen
geben, nıcht für die schon geschlossenen Versicherungsverträge, SOM -

dern NUr für diıe In Zukunf t NEeEUu schließenden der erneuernden



1adı ralra

ks und doch 1
digung Urc böswillıgen Brandstifter reden kann.

Der ELNZLG wirksame Grund, der ILLE den aller
meılsten FKällen zuzutreffen scheint und dıie Restitutio:
AT die Armen rechtfertigt, ist ach INeE1INem Dafürhalten
die moralısche Unmöglıchkeıit, die esitukon dı
Versicherungsgesellschaft leisten, ÄAhne schwer
Gefahr der Schädigung des Kufes un der Strafverfol
GUNGg kommen.

Die Schwierigkeiten sind_ ı der Tat nıcht klein
cheıint aum möglich CihNhe Art der Restitution USzZz
denken, die alle (Gefahren beseitigt. Zu oiienen Re
stitution ist der Brandstifter jedenfalls nıcht verpflichtet
Eın Übersenden durch die Post, WE auch durch Miıt
telspersonen der Teilbeträgen, erregt, da sich
größere Summen handelt, die eEINE Brandschaden
versicherungsanstalt adressiert sind, leicht Au{fsehen, Ge
rüchte und Nachforschungen un tührt leicht Eint
deckungen. Vergleiche Linzer „JIheologisch-praktisch«
Quartalschriuft‘, 1889, 601.) Ahnlich Übergabe UFE
Mittelspersonen der den Beichtvater. Dakommt leich
das Beichtgeheimnis der das secreitum naturale Sch
den Aus der Wahl der Person und en Umständen
oit die FEntdeckung sehr naheliegend. Überdies weıiß de
Beamte aus der öhe der Restitutionssumme, Wer der
ist, der restitulert, der für Wen restitmert wWIrd. Wa
soll der Beamte mıt dem erhaltenen Betrage anfangen
Wenn ihn ausweılst, bleibt C111 Posten de
Buchhaltung, der wıeder 1isoliert steht un Auf
sehen erregt. der soll ıh verschwinden assen? Dann
lıegt der Gedanke nahe, in e1IgENEM Vorteile Ver
wenden. Aertnys schlä6C  gl der Linzer „Theologisch-prak
tischen Quartalschrift‘‘, 1889, 307, VOT, die resiu
tulerende Summe ] Teiulen und durch mehrere Personen
und verschiedenen Zeıten restituleren lassen,
SCN jedesmalı Bestätigung der übermittelten Summe
Wenn die Te1i11beträge n  u der Entschädigungssumm:
entsprechen, ist durchKombination der erhaltenen
Beträge, die entsprechendes Aufsehen einzelnen
9 wlıederum der leicht ermittelt, tür den die Restitu
tion geleistet wIrd. Es mas vielleicht angehen, l INa  d
chen Fällen rößeren eılder Summe, die rest1
tuieren Warc, di Anstalt, den Rest die AÄArmen
en der Weılse, WILie Aertnys v_orschlgi t. ). Abe
Schwierigkeiten und (Gefahren gıbt immer! Und da
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her ist uch die moralische Unmöglichkeit, derr Anstait
restituleren, wohl der einziıge stichhältige Grund der

estiıtuklion dıe Armen. Das cheıint uch Lehmkuhl
zuzugeben, WE In der ben erwähnten Stelle
Schluß VOINl den wechselseıtigen Anstalten sagl: ATrge
Schwilerigkeıten, inshesondere dıe (Jefahr der Straiver-
Tolgung der des Verlustes VOol hre un gutem Ruft kön-
He uch hler qals Entschuldigungsgrund gelten,
Arme der gute Zwecke restituleren dürien.

hber die sonstigen Umstände der Restitution,
welcher Zeıt S1e eısten ist, ob au{f einmal der 1n eil-
beträgen, ob mıt schwereren eigenen Opfern, ob eıgene
Armut, der WEeNnN die Summe schon verbraucht ware,
die Unmöglichkeıit entschuldigt, ist nıchts Besonderes
sagen: gilt, Was Ssonst 1ın der Restitutionslehre darüber
gesagt wird. (Vergleiche darüber e Müller, IL, 15L
der ausfiührlicher: Noldin-Schmutt 1L, {I1. 502—522,)

ber die Restitutionspilicht drıtter Personen, die
NVOIN Kigentümer verschieden sind un nıcht unter
seiner Kınwirkung standen, daß moralisch dafür haft-
bar gemacht werden kann, ist LUr weni1g mehr N.

An das uınversicherte Eigentum eines anderen Feuer
legen macht dem Fıgentümer un den sonst Geschädl1g-
ien An ehörıgen, Dienstleuten, Inwohnern ge enüber
ersatzpflichtig für den QANZEN entstandenen chaden.
Dabei sınd die ben D des vorisen Jahr-
SaANSES gemachten Unterscheidungen zwiıischen inne-
F un außerem Rechtsbereich und vorsätzlichem
un srob fahrlässigem Handeln siınngemäß ZUTE An-
wendung bringen Lag bloß Fahrlässigkeıit hne
schwere Gewissensschuld VOL, entsteht, Ol einer
gerichtlıchen Verurteilung abgesehen, nach wahr-
scheinlicher Meinung keine Schadenersatzpflicht ım (7€-
WISSEN. (Vergleiche azu Noldin-Schmaiutt, Theologıa
ralis IL, 436.)

Ans versicherte Aiıgentum eines anderen Keuer le-
en, macht ersatzpflichtig gegenüber dem Eigentümer,

dadurch meist TOLZ einer bestehenden Versicherung
och Schaden leidet; terner ber uch gegenüber der
Versicherungsanstalt, welche ZWAar gesetzlich und auf
Grund der AVVB uch bel schuldbarer Brandstıftung
durch dritte Personen ihren Entschädigungsverpflichtun-
SEN gegenüber dem Eı entumer nachzukommen hat, aber
dafür ım Ausmaße geleisteten Brandhılfe Rechte
gegenuüber dem .Brandstifter durch das (Gresetz LFO-



Grosam, Brandschä und  Moralf ‚gen.

chen erhält (862, Abs.1). Da diese Rechtsübertragung durchdas Gesetz selbst erTolgt un keines eigenen Aktes außhe-
ren Forum bedarf, erwächst auch Tür den (1eWISSCNS-
bereich dıe Restitutionspflicht gegenüber der Anstalt, -
bald der Brandstifter DO  D der Versicherungsleistunge  Grosam, Brandschä:  ;u;;é—tMgralf gtn  chen erhält ($62, Äßsi1).bä diéséRéchiéübéftfaggix_ig‘ durch  das Gesetz selbst erfolgt und keines eigenen Aktes im äuße-  ren Forum bedarf, so erwächst auch für den Gewissens-.  bereich die Restitutionspflicht gegenüber der Anstalt, so-  bald _ der Brandstifter von der WVersicherungsleistung  Kunde bekommt, von selbst und bedarf keines eigenen.  Aktes von Seite des Eigentümers, der geschädigt wurde.  $ 62, Absatz 2, des österreichischen ($ 67 des deutschen  und $ 148 des schweizerischen) Versicherungsgesetzes:  machen nur eine Ausnahme: Wenn Familienangehörige:  oder Bedienstete, .die mit dem Versicherungsnehmer in  häuslicher Gemeinschaft leben, Brandursache sind, so  geht der Entschädigungsanspruch, den der Abbrändler  gegenüber diesen Personen hätte, auf den Versicherer,  nur über, falls vorsätzliche, nicht aber wenn grob fahr-  lässige Brandstiftung vorliegt.  Im letzteren Falle würde das grob fahrlässige Han-  deln der genannten Personen nur die causa per accidens  damni für den Schaden der Versicherungsgesellschaft '_  sein und man könnte daher unter den gemachten Voraus- .  setzungen im Gewissensbereich eine Restitutionspflicht.  der genannten Personen  gegenüber der Versicherungys-l  anstalt nicht aussprechen.  Im Gegensatz zu dieser Meinung hat Laurenz Wagner in der _  Linzer „Theologisch-praktischen Quartalschrift‘“ 1885, S. 132, die An-  sicht vertreten: Ein durch Brandschadenversicherung gedeckter Eigen-  tümer habe, wenn jemand bei ihm Brand lege, ein zweifaches Ent-  $  schädigungsrecht: eines vom Naturrechte aus und eines auf Grund  der Versicherung: das eine habe mit dem anderen nichts zu tun und _  er könne daher sowohl vom Brandstifter wie vom Versicherer Ent-  schädigung verlangen. Überdies sei die Schädigung der Versicherungs-  anstalt durch den Brandstifter eine zufällige, nur die causa per acci-  dens damni, und es sei daher keine Restitutionspflicht gegenüber der  Anstalt nachweisbar. Gegen den ersten Teil der Meinung anzukämp-  fen, dürfte sich kaum lohnen. Denn 'wäre es so, dann würde man-  cher, um einem anderen zu einer Verdopplung des Vermögens zu ver-  helfen, sich aus freien Stücken dazu verstehen, ihm das Haus an-  zuzünden und nachher den Lohn für seine Dienstleistung sich erbit-  ten. Der zweite Teil dieser Ansicht spricht den richtigen Gedanken  aus, daß man ohne eine Übertragung des Entschädigungsrechtes an  den Versicherer. die Restitutionspflicht des Brandstifters kaum zu be-ı  gründen vermöchte. Seine Handlung ist wirklich nur causa per acci- .  dens damni hinsichtlich der Versicherungsanstalt. Gäbe es keine an-  dere Begründung für die Resti  lassen.‘  t_utionspflicht‚ so müßte man sie fallen  Über die Umstände der Restitution ist dem schon  an anderer Stelle Gesagten nicht mehr viel beizufügen.  Wird die Brandstiftung im äußeren Rechtsbereich be-  kannt, so wird das Gericht nicht bloß auf die gebührendeun bekommlt, n selbst und bedarf keines eiıgenenes DO  A Jeite des Eigentümers, der geschädigt wurde.

62, Absatz 2 des österreichischen des deutschen
un 148 des schweizerischen) Versicherungsgesetzesmachen LU eıine Ausnahme: Wenn Familienangehörigeoder Bedienstete, die mıt dem Versicherungsnehmer 1n
häuslicher Gemeinschaft leben, Brandursache sınd,
geht der Entschädigungsanspruch, den er Abbrändlergegenüber diesen Personen hätte, qutf den Versicherer
1Ur über, talls vorsätzliche, nicht ber WeNnNn srob iahr-lässige Brandstiftung vorliegt.

Im letzteren Falle würde das srob fahrlässige Han-
deln der genannten Personen 1Ur die PCr accıdens
damnıi ür den Schaden der Versicherungsgesellschaft Vg ON Pse1ın und INa  en könnte daher unter den gemachten Voraus-
seizungen im Gewissensbereich ıne Restitutionspflicht _der genannten Personen gegenüber der Versicherungs- ;anstalt nıiıcht aussprechen.

Im Gegensatz ZzZu dieser Meınung hat aurenz Wagner 881 derLinzer „ 1heologisch-praktischen Quartalschrift‘‘ 15895, 32 dıe An-
SIC. vertreten: Eın durch Brandschadenversicherung gedeckter Eigen-tumer habe, wWenNnn jemand bel iıhm Brand lege, eın zweılaches 6a  E
schädıgungsrecht: eines VO Naturrechte aus und eines auf Grund
der Versicherung: das iıne habe miıt dem anderen nichts tun und

könne daher sowohl vom Brandstifter wıe VO Versicherer Ent-
schädıgung verlangen. Überdies se1l die Schädigung der Versicherungs-qanstalt Urc. den Brandstifter eine zufällige, 1Ur die Au per QaCCI-
dens damni, und sel daher keine Restitutionspflicht gegenuüber der
Anstalt nachweısbar. Gegen den ersten eıl der Meinung anzukämp-fen, durfte siıch kaum lohnen Denn wäre S} dann wurde I11La1l-
Cheier, einem anderen einer Verdopplung des Vermögens VeLr-
helfen, sıch AUS freıen Stücken dazu verstehen, ıhm das Haus
zuzunden un nachher den ohn für seine Dienstleistung sich erbit-
ten Der zweıte eıl dieser Ansıcht Spricht den richtigen Gedanken
aUS, daß INa  un ohne eine Übertragung des Eintschädigungsrechtes an
den Versicherer die Restitutionspflicht des Brandstifters kaum be-
grunden vermöochte. Seine Handlung ist wirklich 19838  — ausa DeET AaCC1I-
dens damnı hinsichtlich der Versicherungsanstalt. äabe keine an-
dere Begründung für die Resti
lassen. t_utionspflicht‚ mu INan S1e fallen

ber die Umstände der Restitution ıst em schon
anderer Stelle Gesagten nıcht mehr 1el beizuflügen.Wiıird die Brandstiftung im außeren Rechtsbereich bDe-

annt, so wird das (zericht nıicht bloß autf die gébührende _



Ie, SOIl CerXK uch vollen cha nersatz für den
esitzer der1  die sonst eschädigtenV  fe, sondern auch a  vollen Schadenersatz für den  E  esitzer oder  ‚die sonst -  Geschädigten  — erkennen, wird  benso die Ersatzpflicht an die Versicherungsanstalt aus-  prechen für das, was diese an Entschädigung geleistet  at. Es wird auch die Art des Ersatzes genauer festgelegt  werden. Bleibt die verbrecherische Tat geheim, so muß  er Brandstifter die Höhe des angerichteten Schadens  erauszubekommen suchen.und dann mit sich zu Rate  ehen, wie er gutmachen kann. Die Restitution braucht  icht offen als Wiedergutmachung erkennbar sein, es  zann die Form der Schenkung, der Fürsorge für die Fa-  milienmitglieder oder Pflegebefohlenen des Geschädigten,  der unentgeltlichen Arbeitsleistung oder irgendeine an-  lere passende Form gewählt werden.  . Die Wiedergutmachung gegenüber der Versicherungs-  nstalt, wenn eine solche in Frage kommt, wird mit  ücksicht auf die Gefahr der Entdeckung und Strafver-  olgung fast immer an die Armen oder gute Zwecke ge-  leistet werden müssen. Kann nicht voller Ersatz geleistet  werden, so ist auf teilweisen Ersatz hinzuarbeiten und  wenigstens der ernste Wille zum Ersatz muß erreicht  werden. Nur volle Unmöglichkeit oder Erlaß der Ersatz-  pflicht (durch den Beichtvater oder Mittelspersonen zu  erbitten, wenn das ohne Gefahr möglich ist), würde von  S  eder Wiedergutmachung entschuldigen.  _ 4. Noch ein kurzes Wort über die lokalen Brandhilfs-  vereine, die im zweiten Artikel erwähnt wurden! Dort  urde bereits auf S. 529 gesagt, daß sie ursprünglich aus  dem Gedanken nachbarlicher Hilfsbereitschaft entstanden  ind, daß sie zwar dem Versicherungsgesetz nicht unter-  tehen, daß aber die geleistete Hilfe doch in manchen  Ländern in die von Versicherungsanstalten bezahlte Ent-  schädigungssumme einbezogen wird und daß dadurch  er ursprüngliche Sinn solcher Vereine mehr verloren  geht. Wo aber eine solche Einrechnung nicht stattfindet,  können sie leicht einen Anreiz zum Versicherungsbetrug  bieten, weil dann da und dort ein Abbrändler sich rüh-  men kann: „Ich habe durch den Brand so und so viel ge-  wonnen!““  Hinsichtlich der Restitution ist folgendes zu Sagen:  Hat  der Eigentümer selbst insgeheim den Brand an sei-  nem Besitz verursacht, so kann er zwar, um sich nicht  u verraten, die ihm von den Mitgliedern geleistete Hilfe  annehmen. Er muß aber den vollen Wert derselben den  Mitgligderq ersetzen, da diesg Schenkungen oder Mit-  Eer ennen, wird
benso die Ersatzpflicht an die Versicherungsanstalt A 11S-

prechen für das, wWAas diese Entschädigung geleistet
al Es WIrd uch die Art des Krsatzes SCNAUCK Testgelegt

werden. Bleibt dıe verbrecherische Tat geheım, sSo muß
er Brandstifter dıie Ööhe des angerıichteten Schadens
erauszubekommen suchen.und dann mıiıt sich ate
ehen, W1€e gutmachen ann. Die KRestitution braucht
icht ffen als Wiıedergutmachung erkennbar se1ın,
aı die Form der Schenkung, der Fürsorge 1Ur die Fa-

milienmitglieder der Pflegebefohlenen des Geschädigten,
der unentgeltlıchen Arbeitsleistung der irgendeine

ere passende kForm gewählt werden.
Die Wiedergutmachung gegenüber der Versicherungs-nstalt, WCN1} eine solche 1n Frage kommt, wWIrd mıt

ücksicht auf die Gefahr der Entdeckung un Straiver-
olgung fast Immer die Armen der gute Zwecke OC-Jleistet werden mussen. Kann nıcht voller Ersatz geleistet

werden, ist aul teilweisen Ersatz hinzuarbeiten und
weni1gstens der ernste ZU Eirsatz muß erreicht
werden. Nur volle Unmöglichkeit der Erlaß der Ersatz-
pfliıcht (durch den Beichtvater der Mittelspersonen
erbitten, wenn das hne Gefahr möglıch ist), würde VO.  an
eder Wiedergutmachung entschuldigen.

Noch eiIn kurzes Wort ber die okalen Brandhıilfs-vereine, die 1m zweıten Artikel erwähnt wurden! ort
urde bereits qu{i 529 gesagt, daß sS1e ursprünglich AUS

dem Gedanken nachbarlicher Hilfsbereitschaft entstanden
ind, daß sS1e ZWaTr dem Versicherungsgesetz nıicht unter-
tehen, daß ber die geleistete Hiılfe doch In manchen

Ländern In die von Versicherungsanstalten bezahlte Ent-
schädigungssumme einbezogen wIrd un daß dadurch
C ursprüngliche Sinn solcher ereine mehr verloren

geht Wo ber eine solche Finrechnung nıcht stattfindet,
können S1e leicht einen AÄnreiz zum Versicherungsbetrugbieten, weiıl ann da und dort ein Abbrändler sich rüh-
s annn „Ich habe durch den Brand un viel SE-wonnen!“Va a  Hinsichtlich der Restitution ist Lolgendes Zu Sagen:Hat der Eigentümer selbst insgeheim den Brand sSel-
nem Besiıtz vETrUrSaCcht, annn ZWAarT, sich nıcht
u verraten, die ıhm DO  _ den Mıtgliedern geleisteteannehmen. Er mMu aber den vollen Wert derselben den‚Mitgligderr_1 ersetzen, da diese Schenkungen oder Mit-

z  T



arbeıt DU  aD unt de OFrauss bengeleisteder Eig tümernicht selbst Feue seın Haus: gehat Wegen der Gefahr der Entdeckun wiıird uch
in der Regel dıe Restitution nicht In lem Ausmaße aalle eriolgen können, die geholfen en Der KigenLUumer wırd ıNne Auswahl treffen un die Wiedergutmachun 1n die Form der Dankbarkeit für geleistete Hilfkleiıden können, er wird ber in der Regel einen nıchunbedeutenden eıl seliner Verpflichtung dıe Armeder gute Zwecke geben mussen und dabe] die Armen imBereiche des Hılfsvereines bevorzugen dür{fen, hne
sS1e gebunden se1in (nach dem präsumierten Wiıllen de
Restitutionsberechtigten).. Unmöglichkeit oder, Talls de
Versicherungsbetru aufgekommen ist, stillschweigendder selhbst ausdrücklicher Erlaß der Vereinsmi1 liedwerden uch da oit Von der Restitution entschu digenAnders ıst die Kestitutionsfrage Zzu beantworte
Wenn nıicht der Kigentümer selbst, sondern jemand anderer Brandstıfter W  s Hıer ist nämlich die Wiedergutmachungspflicht für den Gewissensbereich, WDenNn es
keinem richterlichen SprTuch ommt, verneinen. DI
Handlung des Brandstifters ist wohl die Ursache de
Schadens iür die Vereinsmitglieder geworden, ber jedenfalls DUr 1ne per accıdens. Es liegt ja nıcht
der Natur des Aktes der Brandstiftung daß dadurch gineSchädı Uungs der Mitglieder eines solchen Vereines erfolge:muß erwächst daher uch keine Restitutionspiflichtselbst WEeNN der Brandstifter Vomn dem Vorhandensein de
Vereines und daher VO  ; dem Zu erwartenden Nachteil
tür die Mitglieder gewußt hätte Nur WwWenin die Brand
stiıitung  d N ausdrücklich In der Abdsıcht erfolgt wäre, dı
Mıtglieder schädigen, käme Ersatzpflicht zustandeAuch wohl dann, WeNnN die Tat des Brandstifters offenkundig geworden un der Hilfsverein durch seinen Vor
stand den Antrag qut Wiedergutmachung gestelltda könnte iın jenen Gebieten, die geleistete Hılfe
die Entschädigungssumme einbezogen wird, möglichewelse eine Ersatzpflicht VOo Rıchter ausgesprochen werden, die ann uch iür den Gewissensbereich Geltuhätte Unmö lichkeit der aqausdrücklicher der still
schweigender rlaß Von Seite der Geschädigten könntauch 1n
Ireilen.

Sem Falle VO  m der Wiedergutrrfachqu be
Schlußwort Wie wlederholt betont wurde, sind

die gegenseltigen Beziehungen zwischen Versicherern und
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Versicherten urc  as Versicherungsgesetz geregelt. Die
justitia Jegalis .ist Iso die rundlage der beiderseitigen
Bezıehungen. Auf dieser rundlage ist der Versicherungs-
vertrag auigebaut, der beiderseits 1mM aäußeren Rechts-
hereich Verpflichtungen der justıtia commutatıva CI-
wachsen Jäßt, Verpflichtungen, deren Verletzung uch m1
Wiedergutmachungspilicht verbunden ist. Ich habe ber
1m Vorausgehenden immer aNSCHOMINECN, daß für den
Gewissensbereich, wWenn nıcht andere Verpflichtungen des
natürlichen  Sittengesetzes hereinspielen un N1IC eine
richterliche Entscheidung uch das (ewissen bindet, TOLZ
des Versicherungsvertrages NC schon notwendig Ver-
pflichtungen der Justilia commutatıva sıch ergeben, wıe
sS1e unter anderen Voraussetzungen qals Folge des Ver-
tragswillens eintreten würden. Ich bın mMI1r bewußt, daß
INa  — dagegen vielleicht manches einwenden ann. Ich
halte ber doch die Annahme auirecht

Denn ein Versicherungsnehmer ıll sıch be1l E1n-
gehung des Versicherungsvertrages weıter 1m Gewissen
bınden als muß. Das heißt: Für den aäußeren Rechts-
bereich weıt, als der Versicherungsvertrag esumm
Im Gewissensbereich weıit, als das Versicherungsgesetz
für den Gewissensbereich Bindungen schafit, Iso TOLZ
des Vertrages 1m äaußeren Forum nıcht durchwegs schon
Verpflichtungen justıtia commutatıva. Das ist gelegent-
lich In der Abhandlung angemerkt worden und se1l uch
ler och ausdrücklich herausgestellt. (Ich meıne, daß
auch Sanz gewissenhafte Christen den Versicherungsver-
ırag un die daraus erwachsenden Verpflichtungen nıcht
anders beurteuen.)

Das Brandschadenversicherungswesen hat Tür die
Allgemeinheit eine große Bedeutung, W1e€e schon 1im ZWEEeIl-
ten Artikel dritten eit des vorausgehenden Jahrgan-
9CS, 930) eiIoOnNn wurde. Der segensreiche Einfluß, den

auszuüben berulen ist, ist aber ur erreichbar, wenhn
beıide Teıle die AUS dem Vertrag erwachsenden erpflich-
Lungen gewissenhaft erfüllen.. Geschieht das NIC
herrscht Mangel Gewissenhaftigkeit und arsge Miß-
bräuche, s wirkt siıch das schließlich un endlich sehr
zu Schaden für hbeıide Teıle auS:?

ımm Versicherungsbetrug auf Seite der Ver-
sSıcherungsnehmer UDerNnand, werden die Versiche-
rungsanstalten stark mıtgenommen, 1e Rückversiche-
rungsanstalten weigern sıch, ıhrer Aufigabe nachzukom:-
men‚ ber auch die Versicherungsnehmer muüssen, WECNN
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ihr Vertrag nde geht, ixöhere Prämien zahlen. Die
Anstalten werden sehr wen1g entgegenkommend se1in hbei
Bestimmung der Entscehädigungssumme un S1e möglichstnıedrig halten.

en umgekehrt dıie Versicherungsanstalten LEgrec DOT und verlangen übermäßig hohe Prämien, be-
günstigen Überversicherungen, kündigen ungerechter-welse rechtskräftige Verträge der verletzen sonst ihre
Vertragsverpflichtungen gegenüber den Versicherten,
geht das Vertrauen den Anstalten verloren, INa  — wird
möglichst zurückhaltend 1n der Angabe der Gefahren-
momente, INa  e} sieht in der Versicherung 1Ur ein not-
wendiges bel und findet schließlich uch nıcht mehr 1el

Versicherungsbetrug (selbstverständlich in möglichstraifinierter W eise
Es ist WIeE SONS ım Verkehr der Menschen untereıin-

ander: Je mehr redlicher INn un Gewissenhaftigkeit
Aaus dem Verkehr schwinden, desto größer werden die
Lasten un Nachteile, die der Verkehr mıt sıch bringt.Es bewahrheitet sich hen immer wieder: Die kommu-
tatıve Gerechtigkeit ıst die Grundlage des Wohles der aufeinander angewiesenen Menschen.

Die Enzyklıka „Quadragesimo NNO  : hat ber (nNummer ö8) den Gedanken ausgesprochen, daß es’ noch
ein höheres und dleres regulatives Prinzip als die kom-
mutatıve Gerechtigkeit gıbt, eın Prinzip, das alle staat-
lichen und gesellschaftlichen Einrichtungen, VOTL allem
uch das Wirtschaftsleben durchdringen und ım se1in
Gepräge geben soll Die sozıale der Gemeinwohlgerech-tıgkeit, verbunden mıt der sozıalen 1e Auf dieses höÖö-
ere regulative Prinzip, das wI1e alle Zweige des Wiırt-
schaftslebens, uch das Versicherungswesen durch-
drıngen un umiormen soll, sel D Schluß och nach-
drucklich hingewiesen.

Es geht nıcht A daß die Rücksicht auf möglıchstnohe (TeEWINNE das treibende Motiv iür das ım Versiche-
LUNSSWESECN investierte Kapital ist un daß INa  e VO  > der
Wettbewerbsfreiheit alleın die rechte Gestaltung des Ver-
siıcherungswesens erwartel, wWwWI1e bısher der all War.
uch die STtaatilıchen Gesetze und Verordnungen allein
werden das Versicherungswesen nicht gestalten kön-
NECN, WI1e dem Ideal entsprechend ware. Da muß DVOLT
allem eine Gesinnungsänderung auf Seıte aller daran
Heteiligten stattfinden: Jozlale Gerechtigkeit und sozialeLiebe müssen herrschend werden!
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ten Gewinnsucht! An ihre Stelle muß der estie Wile

reten: Der Allgemeinheit möglichst vollkommene und
möglichst bıllıge Fınrıchtungen Zum Zwecke der Brand-
‚schadenversicherung ZUT Verfügung stellen. Mög-ichste Hilfe und Rettung der VOI einem Brandunglück

leimgesuchten un möglichste Förderung des Allgemein-
wohles, soweıt dasselbe durch das Brandschadenversiche-
rungswesen geiördert werden kann, das muß das Ziel
ein! Eın der Förderung des Allgemeinwohles entspre-
hender, WEeNnNn uch nıicht übermäßiger (1ewinn wWwIird da-
el n1ıC. ausbleiben.

Auch auf Seıte der Versicherungsnehmer muß eine
Gesinnungsänderung Platz greıfen: Nicht das egoilstische
Streben, AUSs dem Versicherungswesen 1el herauszu-
chlagen als DUr möglıch ist, sondern der W ılle, die Tür

die Allgemeinheit nützliche Fainrichtung ach Mög-lichkeit heben und fördern, daß sS1e den VO
Brandunglück Betroffenen möglichst ausgiebig helfen
In der Lage sel.

Versicherungsanstalten Versicherte müssén sıch
einer Eınheitin der berufsständischen Ordnun

sammenfinden und WeNnn uch Je Teil die eigenen In-
teressen, SoWeıt sS1e im Gegensatz denen des anderen
Teiles stehen, CNer isch vertretien kann, darf doch
das einıgende GEMMNEINSAME Interesse: das Brandschaden-

möglıchst gul un wirksam gestalten, durch die
Vertretung der Sonderinteressen nıcht zurückgedrängt
oder gar ausgeschaltet werden.

Würde diese Auffassun bel beiden Teıilen Platz grel-
C wüuürden hbeide Teıle Jahren. Es würde sich
reilich allerhand 1im Vergleich heute andern mMuUussen:

Viele harte Bestimmungen könnten wegiallen. Die vielen
Überversicherun würden auihören. Die Versicherungs-nehmer würden erirauen gewınnen und leicht ZU Ab-
chluß VOoO  } Vollversicherungen sıch herbeilassen, WEeNn

D1e VO  — Seite der Anstaltsvertreter aufti die bestehende
Unterversicherung auimerksam gemacht würden. Die
fjeuergefährlichen Mängel In den einzelnen versicherten
Objekten würden soweıt nötig und möglich, unter geld-licher Beihilfe der Versicherungsanstalten) VO  c den Ver-
siıcherten willig beseitigt und so 1el Brandschäden VeI-
hütet werden. Die Maßnahmen ZUFC Brandverhütung WUur-  _
den Von Seite der Anstalten. mit aller Entschiedenheit in
Angrıfi S un Von dem Versicherungsnehmer
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WO ANSLS  ersichertdort | o N  viel fre1geb1ger sein, In er duE

Brandunglück rklich schwer getroffen wurde. Es würdesıch eın Idealzustand ergeben, der eın
Wirtschaftszweige sein könnte. Vorbild ijür andere

Eın absoluter Idealzustand, In dem keine Verbes-
möglich waären, Wwırd . ireilich be1 der Habsuchtder Menschen und den übrigen Leidenschaften Nnıereicht werden. ber Desser könnte vieles werden. Möge:die qaut dem Gebiete der Brandschadenversicherungbeitenden bei sıch mıt Umstellung der Gesinnung begi

Ne  en und 1n diesem Sinne uch quf andere eın‚wirken;dann wird CIM Fortschritt nicht ausbleiben!
Tatsachen und Gedanken Zu Eill!fil Wort OieneNbrOCKS

ÜBer die schö ql Und
Von Berthold Lahg S München.

Am März 1833 War ın Regensburg Bischof GeorgMichael Wiıttmann gestorben, . noch bevor Von Rom die
Präkonisationshbulle eingetroffen WAar. König Ludwig
VON Bayern hatte ih Julhi 1832, als ZU ersten-mal das Grab des Maı 1832 verstorbenen BischofJohann Michael Saıller besuchte, ZUuU Bischof VOo  a Re-
gensburg ernann-t. Die Worte, die Ludwig dabei Witt-
INann sprach, lauten: „SIe, Herr Weihbischof, sınd dal-lers Freund SCWESECN, Sie sollen uch sein Nachfolgese1InN; ich weıß keinen Würdigeren.“

Beim „Dreißigsten“ Iür den verstorbenen Bischof
Wittmann hielt Melchior Diepenbrock, damals nochDomkapitular in Regensburg, Sspäter Fürstbischof
Breslau und Kardinal, eine Leichenrede qauf den Ve
ewigten. Darin stellt einen Ver leich zwischenSailer und Wittmann: „Da sah das istum RegensburgZWel der ausgezeichnetsten Lichter der katholische
Kirche in Deutschland als Bischöfe auf seinem Leuchter.
Sie hatten sich _ schon Jange gekannt un:! als
Freunde eliebt; enn W1€e sehr s1e uch durch andereKigentümlichkeit, durch rühere Lebenswege und Schick-sale, durch Beruf un ellung verschieden N, Wardennoch eın treben, eın Ziel, eın Glaube, eine Liebe,die sie  » vereinigte; die s1e einander innerlich näher
rachte, och ehe S1e äuß erliph einander nahe ggworden.


